
  

Mail

 ja  ja  

   

Berechtigung Bezug von SSF ja

  

Hortbetreuung ja

ja nein

nein vorherige Rücksprache mit den Eltern

 nein 

Geherlaubnis bei Unterrichtsausfall 

Hort Elternvertreter Schulsprecher Förderverein Fachlehrer

Einverständniserklärung

Hiermit erklären wir uns / ich mich einverstanden, dass die E-Mail-Kontaktadresse an folgende Stellen weitergegeben werden darf: 

Schweigepflichtsentbindung der Schule gegenüber dem Hort wird erteilt:

nein

nein

ja 

ja 

Tel.-Nr.

Tel.-Nr.

Notfallkontakte, wenn die Sorgeberechtigten nicht erreichbar sind:

Notfallangaben

Notfallmedikament

Allergien / Unverträglichkeiten folgende:

folgende:

Krankenkasse

nein, mein Kind geht in den Hort

Zeckenentfernung

Splitterentfernung

Einverständniserklärungen2 / Erlaubnisse

Mittagessen / Hortbetreuung

nein

nein

 

Sozialleistungen1

ja

ja

ja

Versicherungsnehmer

Michael-Ende-Grundschule • Lotte-Loebinger-Straße 1A • 14482 Potsdam

PLZ/Ort

Name

Mobil 

Staats- 

angehörigkeit
Zuzugsjahr

Schülerstammblatt

Name

Stand

Name

Geburtsort

 

 

Vorname  

Telefon

Anschrift

Sorge-/Erziehungsberechtigte

 

Bitte lesen Sie hierzu die Rückseite!

vorherige Rücksprache mit den Eltern

 

sonstige erziehungsberechtigte Person / Vormund

 

 

Telefon

E-Mail

Jahr der 

Einschulung
Vorname

 

 Geb.-datum  

 

männlich weiblich

 

 Vorname

 

E-Mail-Kontaktadresse:

Telefon

nein

 

selbst versichert

Bitte legen Sie einen entsprechenden Nachweis im Sekretariat vor. (s. Rückseite)

 Telefon

Plz/Ort

E-Mail

 

 

nein

Angaben zur Krankenversicherung

1. Name

Straße

E-Mail

Name

Straße

Vers.-Nr.

Vorname

 

 

sorgeberechtigt

Mittagessen  ja

 

Mutter Vater

2. Name

 

 

VaterMutter nein sorgeberechtigt



 

1 Sozialleistungen        

                                                                                                                                                                                                     

Antrag auf Unterstützung aus dem Schulsozialfonds

Sehr geehrte Eltern,

damit Ihr Kind Unterstützung aus dem Schulsozialfonds erhalten kann, bitten wir um nachfolgende Angaben. 

Alle Angaben hierzu sind freiwillig, die Daten werden vertraulich behandelt. 

Bei NICHT-Angabe gehen wir davon aus, dass Ihr Kind keine Förderung benötigt.

Ich erhalte (bitte zutreffendes ankreuzen):

□ Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

□ Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

□ Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

□ Wohngeld

□ Kindergeldzuschlag

□ Sonstige folgende Leistungen: _________________________________________________

Bitte legen Sie im Sekretariat einen gültigen Bescheid oder aktuellen Nachweis vor, der zur Aufnahme in den Schulsozialfonds 

berechtigt.

___________________________________________________________________

Ort, Datum                       Unterschrift

___________________________________________________________________________________________

2 Einverständniserklärungen                                                                                                    

Zeckenentfernung

Wenn bei Ihrem Kind eine Zecke bemerkt wird, sollte diese aus medizinischer Sicht unverzüglich entfernt werden. Das 
Warten bis zur Abholung des Kindes durch Sie oder auf einen Arzttermin erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 
vermeidbaren Infektion. Damit bei Ihrem Kind in der Schule, während Ausflügen oder Klassenfahrten eine Zecke 
entfernt werden kann, benötigen wir Ihr Einverständnis.
Für den Fall, dass eine Zecke bei Ihrem Kind entdeckt wird, sieht unsere Schule folgende Vorgehensweise vor:
Sollte bei Ihrem Kind während der Schulzeit eine Zecke entdeckt werden, wird diese unmittelbar mit einer 
Zeckenkarte bzw. Zeckenzange entfernt. Die Einstichstelle der Zecke wird markiert. Der Zeckenstich wird mit Name, 
Datum und der betroffenen Körperstelle im Unfallbuch eingetragen. Über die Zeckenentfernung werden Sie 
umgehend informiert.

Befindet sich die Zecke an einer schwer zugänglichen Stelle, wie z.B. dem Intimbereich, entfernen wir das Tier nicht 
sondern informieren die Eltern/Sorgeberechtigten umgehend telefonisch.

Splitterentfernung

Sollte sich Ihr Kind einen Splitter zugezogen haben und Ihr Einverständnis liegt vor, kann der Splitter von einer 
pädagogischen Fachkraft entfernt werden.
Sollte das Kind sein Einverständnis verweigern, entfernen wir den Splitter nicht. Die Eltern/Sorgeberchtigten werden 
informiert.

Die Informationen zu den Einverständniserklärungen haben wir zur Kenntnis genommen:

___________________________________________________________________
Ort, Datum                       Unterschrift der Sorgeberechtigten


